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Artikel 18 Absätze 1 und 2 UN-Charta lauten: 
1. Each member of the General Assembly shall have one 

vote. 
2. Decisions of the General Assembly on important ques-

tions shall be made by a two-thirds majority of the mem-
bers present and voting. These questions shall include: 
recommendations with respect to the maintenance of 
international peace and security, the election of the 
non-permanent members of the Security Council, the 
election of the members of the Economic and Social 
Council, the election of members of the Trusteeship 
Council in accordance with paragraph 1 (c) of Article 86, 
the admission of new Members to the United Nations, the 
suspension of the rights and privileges of membership, 
the expulsion of Members, questions relating to the oper-
ation of the trusteeship system, and budgetary questions. 

In der 15. und 16. Sitzung1 der Elften Besonderen Dring-
lichkeitstagung der UNGA stimmte diese am 14. Novem-
ber 2022 mit 94:14 abgegebenen Stimmen bei 73 Enthal-
tungen über den Entwurf einer Resolution2 zum Thema: 
Furtherance of remedy and reparation for aggression 
against Ukraine, ab. 

Regel 86 der Geschäftsordnung der UNGA3 lautet: 
For the purposes of these rules, the phrase “members present 
and voting” means members casting an affirmative or negative 
vote. Members which abstain from voting are considered as 
not voting. 

Diese Regel fand sich nicht in der ursprünglichen Fassung 
der Geschäftsordnung der UNGA4. Sie wurde erst auf-
grund des Berichts eines Sonderkomitees5 im Dezember 
1947 in dieselbe eingefügt. 

Um es vorwegzunehmen: Sie widerspricht dem Absatz 1 
des Artikels 18 UN-Charta und steht nicht im Einklang mit 
anerkannten Grundsätzen des Völkerrechts. 

So lautete Artikel IV der Deutschen Bundesakte 1815, wie 
folgt: 

 
Zur Bedeutung des Verbs „führen“ finden wir bei GRIMM6 

in diesem Zusammenhang, was folgt: 

 
1 Siehe dazu einstweilen bloß die Pressemitteilung GA/12470! 
2 A/ES-11/L.6. 
3 A/520/REV.18. 
4 A/71/REV.1. 

 
sowie 

 
Daraus ergibt sich klar, dass ein Stimmführer, jemand der 
ein Stimmrecht hat, davon auch Gebrauch machen soll. 

Zum Vergleich auszugsweise die Artikel 6 und 7 der Ver-
fassung des Norddeutschen Bundes7: 

Artikel 6. 
Der Bundesrat besteht aus den Vertretern der Mitglieder des 
Bundes, unter welchen die Stimmführung sich nach Maßgabe 
der Vorschriften für das Plenum des ehemaligen Deutschen 
Bundes verteilen, […]. 
Artikel 7. 
[1] Jedes Mitglied des Bundes kann so viel Bevollmächtigte 
zum Bundesrate ernennen, wie es Stimmen hat; doch kann die 
Gesamtheit der zuständigen Stimmen nur einheitlich abgege-
ben werden. Nicht vertretene oder nicht instruierte Stim-
men werden nicht gezählt. 

Artikel 7/1 letzter Satz läuft auf die Zulassung der Enthal-
tung hinaus; was aber, im Satzungsinstrument der inter-
nationalen Organisation, ausdrücklich geregelt werden 
muss. 

Dies deckt sich mit dem anerkannten Rechtsgrundsatz, 
wonach Gremien internationaler Organisationen dazu da 
sind, gemeinschaftlich Entscheidungen zu treffen, wobei 

5 A/388. 
6 Deutsches Wörterbuch; online auf https://woerterbuch-
netz.de/?sigle=DWB#2  
7 http://www.documentArchiv.de/nzjh/ndbd/verfndbd.html.  

https://press.un.org/en/2022/ga12470.doc.htm
http://www.undocs.org/A/ES-11/L.6
http://www.undocs.org/A/520/REV.18
http://www.undocs.org/A/71/REV.1
http://www.undocs.org/A/388
https://woerterbuchnetz.de/?sigle=DWB#2
https://woerterbuchnetz.de/?sigle=DWB#2
http://www.documentarchiv.de/nzjh/ndbd/verfndbd.html
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daran jedes Mitglied (durch Zustimmung oder Ableh-
nung) mitzuwirken hat. Tertium non datur! 

Schließlich deckt es sich auch mit der weiteren Bedeu-
tung, eine Stimme in einem Gremium zu haben, dass 
diese auch verwendet wird, zumal sie sonst nicht in dem 
Gremium vorkommt. 

Der oben zitierte UNGA-Beschluss über den Entwurf L.6 
hat die nach Artikel 18/2 UN-Charta erforderliche Zwei-
Drittelmehrheit nicht erreicht und ist daher unwirksam. 

Ergänzung vom 9. April 2023 

Der oben erwähnte Bericht A/388 geht auf einen Bericht 
des UNSG8 zurück, in dem der Entwurf der Überarbeitung 
der rules of procedure dem oben genannten Komitee 
übermittelt wurden, und in welchem, in einem Annex F, 
eine Stellungnahme ARGENTINIENS dazu aufscheint, in wel-
cher es auszugsweise heißt, wie folgt: 

 
[…] 

 
Der Bericht A/388 wurde von der UNGA dem Sechsten 
Komitee zur Berichterstattung zugewiesen, welches dar-
über Bericht9 erstattete. Im Bericht A/482 empfahl das 
Sechste Komitee der UNGA die Annahme des ersten 
Teils der von der UNGA darüber angenommenen nach-
maligen A/RES/173(II)10, der da lautet: 

 
8 A/316. 
9 A/482 and CORR.1; sowie ADD.1 

 
Das gelb markierte this bezog sich auf den Bericht des 
Sechsten Komitees (A/482). Die UNGA übernahm dies 
ohne Adaptierung in ihre A/RES/173(II), die insoweit lau-
tet: 

 
Betont wird, dass die beiden Fußnoten 1 (A/388) und 2 
(Published separately as Rules of Procedure of the Gene-
ral Assembly, document A/520) vom UN-Sekretariat hin-
zugefügt wurden; sodass sich das gelb hervorgehobene 
this syntaktisch auf den Bericht A/388 bezieht, dem aber 
eine vollständige Ausgabe der neuen rules gar nicht bei-
gefügt war, und schon gar nicht jene, die in A/520 enthal-
ten sind. 

Laut Protokoll der 118. Sitzung11 der UNGA, in welcher 
die Adaptierung der rules of procedure erfolgte, spielte 
sich dort betreffs einer Abstimmung über die Resolution, 
mit der sie angenommen werden sollten, ab, was im Fol-
genden wiedergegeben wird: 

 

 

10 A/RES/173(II). 
11 A/PV.118. 

http://www.undocs.org/A/316
http://www.undocs.org/A/482
http://www.undocs.org/A/482/CORR.1
http://www.undocs.org/A/482/ADD.1
http://www.undocs.org/A/RES/173(II)
http://www.undocs.org/A/PV.118
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Nachdem der Präsident der UNGA sohin den Bericht 
A/482 zur Diskussion stellte, erwog er, wie gelb markiert, 
ohne nach etwaigen Einsprüchen zu fragen, den Be-
richt als angenommen. 

Sodann kam abermals BELGIEN zu Wort: 

 

 
Hier wird somit unwahr behauptet, dass soeben die rules 
angenommen worden seien! Sodann kam die Sprache auf 
den Teil zwei der A/RES/173(II), und es geht weiter im 
Protokoll, wie folgt: 

 

 
Nachdem der Präsident, wie oben erläutert, die Annahme 
des Berichts A/482) bereits festgestellt hatte, wollte die 
UDSSR also eine Enthaltung anmelden; wofür sich der 
Präsident, ohne auf ebendies hinzuweisen (!) bedankte. 

Dem schloss sich JUGOSLAWIEN an und beanstandete, dass 
nicht abgestimmt wurde. 

Sodann behauptet der Präsident, wie oben dargelegt, 
wahrheitswidrig, er habe nach Einsprüchen gefragt: Es sei 
das prozedurale Recht des Präsidenten, in solchem Falle 
die Annahme des Beschlussgegenstandes festzustellen; 
was der russische Repräsentant ergänzend damit kom-
mentiert, dass dies nur bei materiellen Sachfragen der Fall 
sei. 

Über diese rot unterstrichene Konversation lässt sich in 
den rules der UNGA nichts finden! Sehr wohl aber in der 
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damaligen Fassung der rules des UNSC12 betreffs der Kor-
rektur von Sitzungsprotokollen: 

 

 
12 S/96. 

Damit wird die oben von ARGENTINIEN in den Raum ge-
stellte Behauptung der Einflussnahme der drei genannten 
Ständigen Mitglieder des UNSC wohl bestätigt. 

Wie auch immer, feststeht, dass die Verfahrensregeln der 
UNGA mit A/RES/173(II) nicht angenommen wurden, 
weil das oben dargestellte Tohuwabohu um eine Abstim-
mung in der UNGA charta-widrig war. 

Arthur H. Lambauer 

http://www.undocs.org/S/96

